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 Veröffentlicht am 20.10.1971

Norm

VersVG §158e Abs1

Rechtssatz

Die Tatsache, daß der geschädigte Dritte der Anzeigep5icht nicht nachkam, ändert nichts daran, daß der Beweis, es

wäre bei vorschriftsmäßiger Verständigung des Versicherers dessen Deckungsaufwand geringer gewesen,

nichtsdestoweniger vom Versicherer zu erbringen ist. Zur Frage der dem Geschädigten vom Versicherer zu

ersetzenden Prozeßkosten und Exekutionskosten.
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